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Angaben zur Vergütung1

zum Geschäftsjahr 2023 der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. („LBI“)2

Gesamtsumme3 der – an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer)
gezahlten – Vergütungen:
davon feste Vergütungen:
davon variable leistungsabhängige Vergütungen (Boni):

EUR 4 380 121,61

EUR 3 894 244,74

EUR 485 876,87

Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer), per 31.12.20234:
davon Begünstigte (sogen. „Identified Staff“)5, per 31.12.2023:

47 (Vollzeitäquivalent: 41,68)

16 (Vollzeitäquivalent: 15,63)

Gesamtsumme6 der Vergütungen an Geschäftsführer: EUR 815 430,83

Gesamtsumme7 der Vergütungen an (sonstige) Risikoträger (exkl.
Geschäftsführer): EUR 1 534 534,93

Gesamtsumme8 der Vergütungen an Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen: EUR 173 726,49

Gesamtsumme der Vergütungen an „Identified Staff“: EUR 2 523 692,25

Auszahlung von "carried interests" (Gewinnbeteiligung): nicht vorgesehen
Ergebnis der Überprüfung des Vergütungsberichts durch den
Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats, vorgenommen in einer Sitzung
am 25. Juni 2024: keine Unregelmäßigkeiten

Eine Zuweisung bzw. Aufschlüsselung der oben genannten Vergütungen (heruntergebrochen) auf den einzelnen
Investmentfonds wird und kann nicht vorgenommen werden.9

Die letzte wesentliche Änderung der Vergütungspolitik wurde mit Wirkung 18.4.2024 vorgenommen, die
entsprechende aufsichtsrechtliche Anzeige an die österr. Finanzmarktaufsicht erfolgte am 18.3.2024.

Offenlegung, externe Managementgesellschaft:

Die LBI hat für die Portfolioverwaltung des Fonds eine externe Managementgesellschaft im Wege der
Delegation/Auslagerung bestellt. Die entsprechenden Vergütungsangaben der externen Managementgesellschaft
(Matejka & Partner Asset Management GmbH, Wien) stellen sich wie folgt dar10:

Kalenderjahr 2023

Gesamtsumme der – an die Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer)
gezahlten – Vergütungen:
davon feste Vergütungen:
davon variable leistungsabhängige Vergütungen (Boni):

EUR 607.323,00
EUR 607.323,00

EUR 0,00
direkt aus dem Fonds gezahlte Vergütung: -
Anzahl der Mitarbeiter (inkl. Geschäftsführer), per 31.12.2023: 6

1 Brutto-Jahresbeträge; exklusive Dienstgeberbeiträge; inklusive aller Sachbezüge/Sachzuwendungen
2gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 und 6 AIFMG bzw. gemäß Anlage I Schema B Zi er 9 des InvFG 2011
3 inkludiert Zahlungen an Mitarbeiter, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind
4 ohne Karenz (mit Karenz: 48 bzw Vollzeitäquivalent 42,20)
5 Begünstigte gemäß § 20 Abs. 2 Z 5 AIFMG bzw. Anlage I Schema B Zi er 9.1 des InvFG 2011 sind die Geschäftsführer (=Führungskräfte/
Geschäftsleiter), Mitarbeiter des höheren Managements, (sonstige) Risikoträger sowie Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen
6 inkludiert Zahlungen an Geschäftsführer, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind
7 inkludiert Zahlungen an (sonstige) Risikoträger, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind
8 inkludiert Zahlungen an Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen, die etwaig unterjährig aus dem Unternehmen ausgeschieden oder eingetreten sind
9 Art. 107 Abs 3 der delegierten EU-Verordnung Nr. 231/2013
10 FMA-Schreiben vom 25.8.2021 (GZ FMA-IF25 4000/0034-ASM/2021); Q&A der ESMA [Punkt i; ESMA34-32-352 (Seite 7) und ESMA34-43-392
(Seite 42)]
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Grundsätze der Vergütungspolitik: Die Vergütungspolitik der LBI steht im Einklang mit der Geschäftsstrategie, den
Zielen, Werten und langfristigen Interessen der LBI sowie der von ihr verwalteten Investmentfonds. Das
Vergütungssystem ist derart ausgestaltet, dass Nachhaltigkeit, Geschäftserfolg und Risikoübernahme berücksichtigt
werden und Vorkehrungen zur Vermeidung von Interessenkonflikten getroffen wurden. Die Vergütungspolitik der LBI
ist darauf ausgerichtet, dass die Entlohnung - insbesondere der variable Gehaltsbestandteil - die Übernahme von
geschäftsinhärenten Risiken in den einzelnen Teilbereichen der LBI nur in jenem Maße honoriert, der dem
Risikoappetit der LBI entspricht. Die Risikostrategie und die risikopolitischen Grundsätze werden von der
Geschäftsführung der LBI erarbeitet und mit dem Vergütungsausschuss und Aufsichtsrat abgestimmt. Eine
Abstimmung mit dem Operationalem Risikomanagement und Compliance erfolgt ebenfalls. Insbesondere wird
darauf geachtet, dass die Vergütungspolitik auch mit den Risikoprofilen und Fondsbestimmungen der von der LBI
verwalteten Fonds vereinbar ist.

Grundsätze der variablen Vergütung: Variable Vergütungen ("Bonus" werden ausschließlich entsprechend der
internen Richtlinie zur Vergütungspolitik der LBI ausbezahlt. Das System ist derart ausgestaltet, dass Nachhaltigkeit,
Geschäftserfolg und Risikoübernahme berücksichtigt werden. Die Mitarbeiter sind darüber hinaus verpflichtet keine
Maßnahmen zu ergreifen bzw. wie immer gearteten Aktivitäten zu setzen, die dazu geeignet wären, die vereinbarten
Ziele durch das Eingehen eines überproportionalen Risikos zu erreichen bzw. Risiken einzugehen, die sie objektiv
betrachtet nicht eingegangen wären, hätte die Vereinbarung über die variable Vergütung nicht bestanden. Zur
Feststellung der variablen Vergütung wird grundsätzlich eine Leistungsbewertung auf Mitarbeiterebene
vorgenommen, diese erfolgt aber auch unter Einbeziehung des Abteilungs- bzw. Bereichsergebnisses und des
Gesamtergebnisses sowie der Risikolage der LBI. Hierbei wird speziell bei der Leistungsbeurteilung der
Geschäftsleiter, des höheren Managements, der Risikokäufer bzw. sonstigen Risikokäufer sowie der Mitarbeiter mit
Kontrollfunktionen (zusammen sogen. „Identified Staff“) auf deren Einflussmöglichkeit auf die Abteilungs- und
Unternehmensperformance geachtet und diese entsprechend gewichtet. Hierauf wird auch bereits bei der
Zielbündeldefinition Rücksicht genommen. Die Zielbündel bestehen aus vom Mitarbeiter beeinflussbaren
quantitativen Zielen sowie entsprechenden qualitativen Zielen, wobei das Verhältnis der Ziele zueinander
ausgewogen und der Position des Mitarbeiters angemessen gestaltet wird. Können für bestimmte Positionen keine
quantitativen Ziele definiert werden, stehen die entsprechenden qualitativen Ziele im Vordergrund. Bei allen
Zielbündeln wird neben entsprechenden Ertrags- und Risikozielen, die jedenfalls auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sein
müssen, beachtet, dass auch der Position entsprechende Ziele - wie etwa Compliance-, Qualitäts-, Ausbildungs-,
Organisations-, und Dokumentationsziele etc. - enthalten sind.

Folgende Positionen gelten als „Identified Staff“:
 Aufsichtsrat
 Geschäftsleitung
 Leitung Compliance
 Leitung Finanzen
 Leitung Interne Revision
 Leitung Recht/Regulatory Management
 Leitung Risikomanagement (Marktfolge und Operationales Risikomanagement)
 Leitung Personal
 Leitung Marketing
 Leitung Operations
 Leitung Fondsadministration (Fondsberichtswesen)
 Chief Investment Officer (CIO)
 Prokurist
 Fonds- und Portfoliomanager
 Leitung Business Intelligence

Bezüglich der Gesamtvergütung stehen die Fixbezüge in einem angemessenen Verhältnis zur variablen Vergütung
(„in der Folge auch „Bonus“ genannt). Die variable Vergütung ist der Höhe nach beschränkt und beträgt max. 100%
des fixen Jahresbezuges.
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Die Auszahlung des Bonus an das „Identified Staff“ erfolgt unter Heranziehung einer Erheblichkeitsschwelle. Diese
Schwelle wird dann nicht erreicht, wenn die variable Vergütung unter 1/3 des jeweiligen Jahresgehalts11 liegt und EUR
50.000, -- nicht überschreitet. Bei der variablen Vergütung an das „Identified Staff“ wird daher folgende
Unterscheidung getroffen:

• Liegt die variable Vergütung unter genannter Erheblichkeitsschwelle, wird der Bonus zu 100% in bar und sofort in
vollem Umfangausbezahlt.

• Liegt die variable Vergütung über genannter Erheblichkeitsschwelle, so besteht (insgesamt) der Bonus idR aus
einer Hälfte in bar und aus der anderen Hälfte in sogen. „unbaren Instrumenten“. Diese Instrumente sind in
concreto Anteile von repräsentativen Investmentfonds der LLB INVEST (in der Folge „Fonds“). Bei der variablen
Vergütung wird folgende Auf- bzw. Verteilung bei der (zeitlichen) Auszahlung vorgenommen: i) idR 60% des Bonus
wird sofort (jeweils 50% in bar und jeweils 50% in Fonds) ausbezahlt; ii) der verbleibende Teil wird nicht sofort
ausbezahlt, sondern über die idR drei nachfolgenden Geschäftsjahre (jeweils 50% in bar und jeweils 50% in Fonds)
verteilt.12 Des Weiteren dürfen die Fonds nach Erhalt durch das jeweilige „Identified Staff“ nicht sofort veräußert
werden, sondern müssen zwei Jahre (bei Geschäftsleitern) bzw. ein Jahr (bei den übrigen Mitgliedern des
“Identified Staff“) als Mindestfrist gehalten werden.

Vergütungsausschuss: Die LLB Invest KAG hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet, bestehend aus zumindest 3
Mitgliedern des Aufsichtsrates der LLB Invest KAG, welche keine Führungsaufgaben wahrnehmen und als Ausschuss
insgesamt unabhängig ist. Der Vorsitzende des Vergütungsausschusses ist ein unabhängiges Mitglied, welches keine
Führungsaufgaben wahrnimmt.

Der Vergütungsausschuss unterstützt und berät den Aufsichtsrat bei der Gestaltung der Vergütungspolitik der LBI,
besonderes Augenmerk wird auf die Beurteilung jener Mechanismen gerichtet, die angewandt werden, um
sicherzustellen, dass das Vergütungssystem alle Arten von Risiken sowie die Liquidität und die verwalteten
Vermögenswerte angemessen berücksichtigt und die Vergütungspolitik insgesamt mit der Geschäftsstrategie, den
Zielen, Werten und Interessen der LBI und der von ihr verwalteten Fonds vereinbar ist.

Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken: Die Vergütungspolitik umfasst ein solides und wirksames
Risikomanagement in Bezug auf den Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken13. Die Vergütungsstruktur begünstigt
insbesondere keine übermäßige Risikobereitschaft in Bezug auf das Eingehen von Nachhaltigkeitsrisiken. Dies wird unter
anderem dadurch sichergestellt, dass bei der Verfolgung der Nachhaltigkeitsaspekte sowie des Geschäftserfolgs auf
eine adäquate Risikoübernahme Bedacht genommen wird. Diese Grundsätze werden auch in den entsprechenden
Zielvereinbarungen mit relevanten Personen angewandt.

Weiters wird beim unbaren Instrument - siehe oben - ein Fonds herangezogen, der die Bestimmungendes Art. 8
("hellgrün") einhält14. Bei der dienstlichen Mobilität wird den Mitarbeitern ein "Öffi-Ticket" zur Verfügung gestellt;
Dienstwägen werden (bei Neuanschaffung) nicht mehr "fossil", sondern "elektrisch" angetrieben.

11 Gesamtjahresvergütung
12 Über diesen Verteilungszeitraum hinweg erfolgt jährlich - jeweils am Ende des Geschäftsjahres - eine Evaluierung der Nachhaltigkeit der im
Basisjahr erbrachten Leistungen. Abhängig vom Ergebnis dieses Evaluierungsprozesses, der wirtschaftlichen Lage und der Risikoentwicklung
gelangen jährlich darüber hinaus Akontierungen zur Auszahlung. Sofern die jährliche Evaluierung keine Reduzierung bzw. Entfall der variablen
Vergütung zufolge hat, erfolgt die Auszahlung im Verteilungszeitraum grundsätzlich jährlich in Form von weiteren Akontierungen in Höhe von drei
gleichen Teilen.
13Art. 5 O enlegungs-Verordnung 2019/2088
14Art. 8 O enlegungs-Verordnung 2019/2088
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RECHENSCHAFTSBERICHT

Sehr geehrte Anteilsinhaber,

des NOAH F22 Multi Asset Fonds Miteigentumsfonds gemäß §2 Abs.1 und 2 InvFG 2011
für das Rechnungsjahr vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024

die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. legt hiermit den Bericht des NOAH F22 Multi Asset Fonds

über das abgelaufene Rechnungsjahr vor.
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1. Vergleichende Übersicht über die letzten fünf Rechnungsjahre

30.06.2024 30.06.2023 30.06.2022 30.06.2021 30.06.2020
Fondsvermögen gesamt 5.012.501,35 5.034.897,35 5.374.894,71 7.482.092,43 6.041.821,61
Ausschüttungsfonds AT0000A1X8N2
Errechneter Wert je Ausschüttungsanteil 98,08 84,67 89,03 116,24 96,05
Ausschüttung je Ausschüttungsanteil 0,0000 0,0000 0,0000 1,4739 0,0000

Wertentwicklung (Performance) in %1 15,84 -4,90 -22,43 21,02 -6,58
Thesaurierungsfonds AT0000A1X8P7
Errechneter Wert je Thesaurierungsanteil 97,81 84,44 88,79 116,24 96,05
Zur Thesaurierung verwendeter Ertrag 0,0000 0,0000 0,0000 8,3398 0,0000
Auszahlung gem.§ 58 Abs. 2 InvFG 2011 0,0000 0,0000 0,0000 1,7949 0,0000
Wertentwicklung (Performance) in % 15,83 -4,90 -22,43 21,02 -6,58

1) Unter Annahme gänzlicher Wiederveranlagung von ausgeschütteten Beträgen zum Rechenwert am Ausschüttungstag.
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2. Ertragsrechnung und Entwicklung des Fondsvermögens

2.1 Wertentwicklung des Rechnungsjahres (Fonds-Performance)

Ermittlung nach OeKB-Berechnungsmethode:
pro Anteil in Fondswährung ( EUR ) ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages

Ausschüttungsanteil
AT0000A1X8N2

Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres 84,67

Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres 98,08

Nettoertrag pro Anteil 13,41

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr 15,84%

Thesaurierungsanteil
AT0000A1X8P7

Anteilswert am Beginn des Rechnungsjahres 84,44

Anteilswert am Ende des Rechnungsjahres 97,81

Nettoertrag pro Anteil 13,37

Wertentwicklung eines Anteils im Rechnungsjahr 15,83%

Aufgrund der Verwendung gerundeter Werte bei Anteilscheinen, Ausschüttungen und Auszahlungen kann die

Wertentwicklung der Anteilscheinklassen trotz Verwendung des gleichen Gebührensatzes voneinander abweichen.
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2.2 Fondsergebnis in EUR

a) Realisiertes Fondsergebnis

Ordentliches Fondsergebnis

Erträge (ohne Kursergebnis)
Zinsenerträge 7.035,69
Dividendenerträge 22.883,06
Ordentliche Erträge ausländische IF 13.062,19
Sonstige Erträge 0,44 42.981,38

Zinsaufwendungen (Sollzinsen) -900,35

Aufwendungen
Vergütung an die KAG -99.025,45

abzüglich Verwaltungskostenrückvergütung aus SF 
1)

550,61 -98.474,84
Sonstige Verwaltungsaufwendungen
Kosten für den Wirtschaftsprüfer/Steuerberater -4.680,00
Zulassungskosten und steuerliche Vertretung Auslan -4.867,00
Publizitätskosten -1.970,87
Wertpapierdepotgebühren -2.427,82
Depotbankgebühr 0,00 -13.945,69 -112.420,53

Ordentliches Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) -70.339,50

Realisiertes Kursergebnis 
2) 3)

Realisierte Gewinne 623.013,17
Realisierte Verluste -523.248,07
derivative Instrumente -50,00

Realisiertes Kursergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 99.715,10

Realisiertes Fondsergebnis (exkl. Ertragsausgleich) 29.375,60

b) Nicht realisiertes Kursergebnis 
2) 3)

Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses 695.771,87

Ergebnis des Rechnungsjahres 725.147,47

c) Ertragsausgleich
Ertragsausgleich für Erträge des Rechnungsjahres 18.386,55
Ertragsausgleich im Rechnungsjahr für Gewinnvorträge 4.707,40
Ertragsausgleich 23.093,95

Fondsergebnis gesamt 
4)

748.241,42

1) Rückvergütungen werden nach Abzug angemessener Aufwandsentschädigungen weitergeleitet.

2) Realisierte Gewinne und realisierte Verluste sind nicht periodenabgegrenzt und stehen so wie die Veränderung des nicht realisierten Kursergebnisses nicht 

unbedingt in Beziehung zu der Wertentwicklung des Fonds im Rechnungsjahr.

3) Kursergebnis gesamt, ohne Ertragsausgleich (realisiertes Kursergebnis, ohne Ertragsausgleich, zuzüglich Veränderung des nicht realisierten 

Kursergebnisses): EUR 795.486,97

4) Das Ergebnis des Rechnungsjahres beinhaltet explizit ausgewiesene Transaktionskosten in Höhe von EUR 20.286,16
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2.3 Entwicklung des Fondsvermögens in EUR

Fondsvermögen am Beginn des Rechnungsjahres 
5)

5.034.897,35

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen -770.637,42
Ausgabe von Anteilen 183.186,69
Rücknahme von Anteilen -930.730,16
Ertragsausgleich -23.093,95

Fondsergebnis gesamt 748.241,42
(das Fondsergebnis ist im Detail im Punkt 2.2. dargestellt)

Fondsvermögen am Ende des Rechnungsjahres 
6)

5.012.501,35

5) Anteilsumlauf zu Beginn des Rechnungsjahres:

1,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A1X8N2 )

und 59.626,06084 Thesaurierungsanteile ( AT0000A1X8P7 )

6) Anteilsumlauf am Ende des Rechnungsjahres:

1,00000 Ausschüttungsanteile ( AT0000A1X8N2 )

und 51.245,42989 Thesaurierungsanteile ( AT0000A1X8P7 )

Berechnungsmethode des Gesamtrisikos: Commitment Approach

Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) oder vergleichbare derivative Instrumente

Für die im Berichtszeitraum etwaig veranlagten OTC-Derivate wurden Sicherheiten ("Collateral") in Form von 
Sichteinlagen bzw. Anleihen zwecks Reduzierung des Gegenpartei-Risikos (Ausfallrisiko) bereitgestellt.

Die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. berücksichtigt den Code of Conduct der österreichischen 
Investmentfondsindustrie 2012.

Ein Total Return Swap ist ein Kreditderivat, bei dem die Erträge und Wertschwankungen des zu Grunde 
liegenden Finanzinstruments (Basiswert oder Referenzaktivum) gegen fest vereinbarte Zinszahlungen 
getauscht werden.

Wertpapierfinanzierungsgeschäfte und Gesamtrendite-Swaps (im Sinne der Verordnung des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Meldung und Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften, 
Verordnung (EU) 2015/2365) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum 
nicht eingesetzt.

Für das gegenständliche Rechnungsjahr ist die - in den Fondsbestimmungen beschriebene - variable

Vergütung (Performancegebühr, erfolgsabhängige Vergütung) aufgrund der Wertentwicklung nicht schlagend

geworden, es wurde somit diesbezüglich dem Fonds  nichts verrechnet.

Den enthaltenen Unterfonds wurden von deren jeweils verwaltenden Kapitalanlagegesellschaften 
Verwaltungsentschädigungen zwischen 0,07 % und 1,50 % per annum verrechnet. Für den Kauf der Anteile 
wurden von diesen Fondsgesellschaften keine Ausgabeaufschläge in Rechnung gestellt.
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3. Finanzmärkte

Im vergangenen Geschäftsjahr beschäftigten gleich eine Reihe von Themen die internationalen Aktienmärkte: Die
kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine sowie in Gaza, weiterhin deutlich erhöhte Inflationszahlen, sowie
der Zinszyklus der Notenbanken.

Nachdem die Inflationszahlen in Europa und den USA weiterhin zu hoch waren, erhöhten sowohl FED als auch EZB
ihren Leitzins weiter. In den USA stieg dieser im Vergleichszeitraum jedoch nur noch moderat von 5,25% auf 5,50% -
kein wirklicher Gamechanger mehr! Auf der anderen Seite des Atlantiks kam es zu mehreren Anhebungen, die EZB
erhöhte den Leitzinssatz von 3,75% auf 4,50%. Im Herbst 2023 wurde dann allerdings eine Pause hinsichtlich der
Erhöhungen kommuniziert und gegen Ende des Geschäftsjahres senkte die EZB auch schon wieder erstmals, auf
4,25%. In den USA agiert man hingegen nach wie vor abwartend.

Die meisten Unternehmen konnten sowohl mit den erhöhten Zinsniveaus als auch mit den leider noch immer
vorherrschenden Kriegen in der Ukraine sowie in Gaza erstaunlich gut umgehen. Weder in den USA noch in Europa
kam es zu einer -vielfach prognostizierten- nennenswerten Rezession, auch wenn Sich Regionen wie Österreich /
Deutschland etwas schwertaten.

Aktien entwickelten sich in diesem Marktumfeld -grosso modo- gut, der breite Europa-Aktienindex STOXX 600 legte
auf Jahresbasis um 14,6% zu (alle Daten in EUR, inklusive reinvestierer Dividende). Noch stärker entwickelte sich sein
US-Pendant, der S&P 500, der auf +26,9% kam. Der Tech-Sektor, gemessen am NASDAQ 100 Index gehörte mit
+33,2% zum wiederholten Male zu den ganz großen Gewinnern.

Ebenfalls positiv entwickelte sich auch Japan, wo der Topix um 14,8% höher notiert. Für einen der letztjährigen
Verlierer, Emerging Market Stocks, lief es mit 15,0% dieses Jahr deutlich besser.

Und der österreichische ATX, der in den letzten Jahren oft wenig Freude machte, konnte mit +21,0% auf Jahresbasis
ebenfalls außerordentlich gut performen.

Kein gutes Jahr erwischten Anleger in klassischen, hoch gerateten Staatsanleihen, zumindest wenn sie in diesen auf
12-Monats Basis veranlagt blieben. Die Renditen von 10-jährigen US-Bonds stiegen im Berichtszeitraum von 3,85%
auf 4,40% an und sorgten somit für Kursverluste. Nur unwesentlich besser erging es Anlegern in Deutschland, wo der
Yield 10-jähriger Staatsanleihen sich im vergangenen Geschäftsjahr von 2,39% auf 2,50% erhöhte – auch hier
belastete das „higher for longer!“ - Zinsumfeld.

An den internationalen Rohstoffmärkten sorgte Gold mit einer sehr starken Wertentwicklung für freudige Gesichter
bei den Anlegern. Das glänzende Edelmetall verteuerte sich von 1919 USD auf 2327 USD je Feinunze. Ebenfalls sehr
stark ging es im Jahresverlauf für Silber nach oben, und zwar von 22,8 USD auf 29,1 USD pro Feinunze.

Auch klar positiv entwickelte sich der Ölpreis, für ein Barrel des „schwarzen Goldes“ (in diesem Fall Brent) zahlte man
zuletzt 86,4 USD, nach 74,9 USD zu Beginn des Geschäftsjahres.

Relativ volatil ging es zwischen Euro und US-Dollar zu. Das Währungspaar handelte zwischen 1,047 und 1,124 im
Jahresverlauf. Aktuell beträgt der Wechselkurs 1,071 – verglichen mit 1,091 vor genau einem Jahr.
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4. Anlagepolitik

Der NOAH F22 Multi Asset Fonds ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Ziel langfristiges
Kapitalwachstum durch ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren ist. Die Selektion der richtlinienkonformen
Subfonds (UCITS) ist auf unterschiedliche Investmentstile ausgerichtet („Multi-Manager Ansatz“).

Der Fonds veranlagt in nationale und internationale Subfonds, mit Fokus auf die aussichtsreichsten Regionen-,
Branchen- oder Themenfonds. Im Zuge der Portfolio-Zusammenstellung können ebenso Exchange Traded Funds
(„ETFs“) als effiziente Allokationsbausteine eingesetzt werden. Die Allokation des Fondsvermögens auf die
Anlageklassen wird aktiv gesteuert und flexibel an die aktuelle Marktsituation angeglichen.

Der NOAH F22 Multi Asset Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf
einen Index/Referenzwert.

Im Fonds wurde im vergangenen Geschäftsjahr breit diversifiziert veranlagt, wobei Equities stark gewichtet wurden.
Es wurde sowohl globale Aktienfonds gekauft, als auch Investments in einzelne Branchen (z.B.: Tech), Themen (AI &
Big Data, Metaverse,…) oder Faktor-ETFs (Momentum) getätigt. Auf Rohstoffebene war Silber ein starker Portfolio-
Bestandteil. Höchst liquide Geldmarkt-ETFs wurden abermals sowohl zur Liquiditätssteuerung als auch als zur
Portfolio-Stabilisierung eingesetzt.

Es handelt sich bei diesem Fonds um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen Offenlegungsverordnung (sog.
"lightgreen", "Art. 8-Fonds"); im Rahmen des Fondsmanagements werden ökologische und/oder soziale Merkmale
berücksichtigt. Das Fondsmanagement investiert dabei im Rahmen der Anlagepolitik und des Anlageziels des Fonds
zu mindestens 51% in Vermögenswerte, die über eine nachhaltige Zielsetzung verfügen -also Produkten nach Artikel
8 oder 9, und auch die PAIs berücksichtigen.

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen
Index/Referenzwert.

Es besteht "das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter
Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko)".

Art. 8: Nachhaltigkeit/ESG (Art. 50 Abs 2 der delegierten Verordnung 2022/1288): Bei diesem Fonds handelt es sich
um ein Produkt nach Artikel 8 der europäischen O enlegungsverordnung (sog. "light-green", "Art. 8-Fonds"); im
Rahmen des Fondsmanagements werden ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigt. Nähere
Informationen und O enlegungen sind im Anhang des gegenständlichen Dokuments [ANHANG IV, Vorlage –
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6
Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten] dargelegt.
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5. Zusammensetzung des Fondsvermögens
WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WHG BESTAND

30.06.2024
KÄUFE

ZUGÄNGE
VERKÄUFE
ABGÄNGE

KURS KURSWERT IN EUR %-ANTEIL
AM FV

STK./NOM.

Amtlicher Handel und organisierte Märkte

Strukturierte Produkte

Cert DB ETC Exch.Traded Product 2010-27.8.60 on Silver 1 Oz DE000A1E0HS6 EUR 1 000 6 300 5 300 255,2200 255 220,00 5,09

Cert ISHARES PHY MET Reg Sec Prec Metal Lkd Nts no fix mat

/Comm Silver Secured IE00B4NCWG09 EUR 10 000 10 000 25,8500 258 500,00 5,16

513 720,00 10,25

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte 513 720,00 10,25

Investmentfonds

Ant I-AM GreenStars Global Equities AT0000A2GU43 EUR 43 000 43 000 16,3100 701 330,00 13,99

Ant iShares Core DAX (R) UCITS ETF (DE) Thes. DE0005933931 EUR 2 300 7 700 7 900 151,4900 348 427,00 6,95

Ant iShares DJ Global Titans 50 UCITS ETF (DE) DE0006289382 EUR 5 000 19 000 14 000 83,1069 415 534,50 8,29

Ant HANetf ICAV - ETC Grp Web 3.0 UCITS ETF Accum ETF USD IE000KDY10O3 EUR 25 000 73 000 48 000 10,1600 254 000,00 5,07

Ant Xtrackers(IE) PLC Artificial Intelligence and Big Data

UCITS ETF Acc 1C USD IE00BGV5VN51 EUR 5 800 14 200 8 400 122,3600 709 688,00 14,16

Ant BNP Paribas Funds SICAV - Disruptive Technology Cap

-Privilege- LU0823422497 EUR 800 1 600 800 842,4200 673 936,00 13,45

Ant Columbia Threadneedle (Lux) I SICAV - Global Focus Cap

-IE- LU1491344765 EUR 27 000 53 000 26 000 26,6312 719 042,40 14,34

Ant Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 II

Distr - LU2197908721 EUR 3 300 14 900 11 600 195,4400 644 952,00 12,87

Ant F.Templeton Invest.Fd SICAV - Templeton Eastern Europe

Fund Cap W ACC EUR RC LU2525719220 EUR 25 000 0,1500 3 750,00 0,07

4 470 659,90 89,19

Summe Investmentfonds 4 470 659,90 89,19

Summe Wertpapiervermögen 4 984 379,90 99,44

Bankguthaben

EUR-Guthaben Kontokorrent

EUR 24 013,15 24 013,15 0,48

Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

JPY 527 535,00 3 073,14 0,06

USD 14 514,59 13 570,11 0,27

Summe Bankguthaben 40 656,40 0,81

Sonstige Vermögensgegenstände

Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

EUR 519,31 519,31 0,01

USD 159,42 149,05 0,00

Depotgebühren

EUR -167,69 -167,69 0,00

Verwaltungsgebühren

EUR -8 355,62 -8 355,62 -0,17

Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren

EUR -4 680,00 -4 680,00 -0,09

Summe sonstige Vermögensgegenstände -12 534,95 -0,25

FONDSVERMÖGEN 5 012 501,35 100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile AT0000A1X8N2 EUR 98,08

Umlaufende Ausschüttungsanteile AT0000A1X8N2 STK 1,00000

Anteilwert Thesaurierungsanteile AT0000A1X8P7 EUR 97,81

Umlaufende Thesaurierungsanteile AT0000A1X8P7 STK 51 245,42989

Umrechnungskurse/Devisenkurse

Vermögenswerte in fremder Währung zu den Devisen/Umrechnungskursen per 27.06.2024 in EUR umgerechnet

Währung Einheit Kurs

in EUR

US Dollar USD 1 = EUR 1,069600

Japanische Yen JPY 1 = EUR 171,660000

IM BERICHTSZEITRAUM
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WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES ABGESCHLOSSENE GESCHÄFTE, SOWEIT SIE NICHT MEHR IN DER VERMÖGENSAUFSTELLUNG AUFSCHEINEN:
WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR. WHG KÄUFE

ZUGÄNGE
VERKÄUFE
ABGÄNGE

Investmentfonds
Ant BlackRock Global Funds SICAV - World Mining Fund Cap

-D2- LU0252963383 EUR 6 300

Ant DWS Invest SICAV - DWS Invest CROCI Sectors Plus Cap

-TFC- LU1663849583 EUR 2 500 5 100

Ant Earth Gold Fund UI Klasse -EUR R- Thes. DE000A0Q2SD8 EUR 4 500 4 500

Ant F.Templeton ICAV - Franklin FTSE Brazil UCITS ETF Accum

USD IE00BHZRQY00 EUR 59 000 59 000

Ant F.Templeton Invest.Funds SICAV - Templeton Eastern

Europe Fund Cap -W (acc)- LU0976566819 EUR 25 000

Ant Invesco Markets II PLC - Invesco CoinShares Global

Blockch UCITS ETF Acc USD IE00BGBN6P67 EUR 4 500 4 500

Ant Invesco Markets PLC - Invesc STOXX Europ 600 Optim Bas

Res UCITS ETF Acc EUR IE00B5MTWY73 EUR 2 060 2 820

Ant iShares III PLC Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Accum EUR IE00B4K48X80 EUR 10 100 14 900

Ant iShares IV PLC Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS

ETF Accum EUR IE00BQN1K786 EUR 60 000 60 000

Ant iShares IV PLC MSCI India UCITS ETF USD Accum. IE00BZCQB185 EUR 90 000 157 000

Ant iShares MDAX (R) UCITS ETF (DE) Thes. DE0005933923 EUR 4 200 5 600

Ant iShares V PLC Gold Producers UCITS ETF USD Accum. IE00B6R52036 EUR 92 000 116 000

Ant iShares V PLC S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD

Accum. IE00B43HR379 EUR 78 000 78 000

Ant iShares VII PLC Core S&P 500 UCITS ETF USD Accum. IE00B5BMR087 EUR 1 630 1 630

Ant La Francaise Tresorerie ISR FCP -I- FR0010609115 EUR 7 7

Ant LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Money Market Fund

(EUR) Namen- -B- LI0015327740 EUR 1 100 1 100

Ant Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI China ESG

Leaders Extra Distr - LU1900067940 EUR 66 000 79 500

Ant Nordea 1 SICAV - Global Climate and Environment Fund

Cap -BI-Base Currency- LU0348927095 EUR 7 000 13 000

Ant Schroder Internat Selection Fund SICAV - Asian

Opportunities Cap -A- LU0248184466 EUR 23 000 23 000

Ant UBS (Lux) Equity Fund FCP - China Opportunity (USD) Cap

-(EUR) Q-acc- LU1923635863 EUR 4 500 4 500

Ant VanEck ETFs N.V.- VanEck Sustainable Europ.Equal Weight

UCITS ETF NL0010731816 EUR 25 400 25 400

Ant Vanguard Funds PLC - Vanguard Germany All Cap UCITS ETF

EUR IE00BG143G97 EUR 13 500 27 500

Ant Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers MSCI AC World ESG Scre

UCITS ETF Acc -1C- EUR IE00BGHQ0G80 EUR 46 100 46 100

Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers LPX Private Equity Swap

UCITS ETF Cap -1C- LU0322250712 EUR 7 300 7 300

Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan ESG

UCITS ETF Cap -1C- LU0322252171 EUR 13 000 13 000

Ant Xtrackers SICAV - Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF Distr

-1D- LU0839027447 EUR 67 000 67 000

Parts Axa Invest.Managers Paris Axa IM EUR Liquid FCP d Cap

4 Decim FR0000978371 EUR 34 34

Uts BNP Paribas InstiCash SICAV InstiCash EUR 1D SHORT TERM

VNAV Cap -Classic- LU0167237543 EUR 8 281 8 281

Uts Concept Fd Sol PLC db x-tr MSCI World Cons Staple Idx

UCITS ETF Cl1C USD Ac IE00BM67HN09 EUR 8 500 8 500

Uts Invesco Markets PLC NASDAQ Biotech UCITS ETF Accum USD

(25524842) IE00BQ70R696 EUR 16 000 16 000

Uts iShares IV PLC MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD

Accum. IE00BP3QZ825 EUR 19 900 19 900

Uts Multi Uts Lux SICAV - Lyxor UCITS ETF MSCI World Health

Care C EUR LU0533033238 EUR 1 650 1 650

Uts Multi Uts Lux SICAV- Lyxor ETF MSCI World Informat

Technology TR Cap -C-EUR- LU0533033667 EUR 2 050 2 680

Uts Source Markets PLC - Russell 2000 UCITS ETF Class -A-

USD Accum. IE00B60SX402 EUR 8 500 8 500

Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR MSCI ACWI UCITS ETF

USD Accum. IE00B44Z5B48 EUR 2 500 4 400

Uts SSGA SPDR ETFs Europe I PLC SPDR MSCI Em Mrkts UCITS

ETF USD Accum. IE00B469F816 EUR 17 700 17 700

Uts SSgA SPDR ETFs Europe II PLC S&P U.S.Energy Sel Sec

UCITS ETF USD Acc IE00BWBXM492 EUR 12 000 12 000

Uts Xtrackers SICAV DBLCI Comm Optimum Yield Swap UCITS ETF

Cap 1C - EUR Hedged- LU0292106167 EUR 29 000 29 000
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Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds

einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist

aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und

Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben,

Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln.

Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt

notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses

ermittelt.

b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder

gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen

geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen

widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise

gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

Wien, am 30. September 2024

LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Die Geschäftsführung
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6. Bestätigungsvermerk*)

Bericht zum Rechenschaftsbericht

Prüfungsurteil

NOAH F22 Multi Asset Fonds

Grundlage für das Prüfungsurteil

Sonstige Informationen

Verantwortlichkeiten der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Rechenschaftsbericht
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Verantwortlichkeiten des Abschlussprüfers für die Prüfung des Rechenschaftsberichts
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Steuerliche Behandlung des NOAH F22 Multi Asset Fonds

AT0000A1X8N2

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,0000 je

Ausschüttungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

AT0000A1X8P7

Sämtliche Erträge aus dem Fonds sind beim Privatanleger durch den KESt-Abzug von EUR 0,0000 je

Thesaurierungsanteil einkommensteuerlich endbesteuert.

Ein Tätigwerden des Anteilinhabers ist nicht erforderlich

Die auf Basis des geprüften Rechenschaftsberichtes erstellte steuerliche Behandlung und die Detailangaben dazu

sind unter www.llbinvest.at abrufbar.
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ANHANG IV  

 Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung  
(EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

Name des Produkts: NOAH F22 Multi Asset Fonds 
Unternehmenskennung (LEI-Code): 529900OVOZ9RMLMY6X39

Ökologische und/oder soziale Merkmale

 Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen 
und/oder sozialen Merkmale erfüllt?  

Im Rahmen der Anlagestrategie dieses Fonds investierte das Fondsmanagement überwiegend in 
ETFs (Exchange Traded Funds) welche von externen Datenanbieteren in deren ESG Ranking 
entspechend bewertet waren. Ergänzend wurde auch in andere Investmentfonds (Subfonds, 
Zielfonds) investiert, welche als Art 8 („Light Green“) oder Art 9 („Dark Green“) der europäischen 
Offenlegungsverordnung klassifiziert sind. (positive Selektionskriterien)

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt? 

Ja Nein 

Es wurden damit nachhaltige 

Investitionen mit einem 

Umweltziel getätigt: ___% 

in  Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie als 

ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind

in  Wirtschaftstätigkeiten, die 

nach der EU-Taxonomie nicht 

als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben und 
obwohl keine nachhaltigen Investitionen 
angestrebt wurden, enthielt es ___% an 
nachhaltigen Investitionen 

mit einem Umweltziel in 

Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-

Taxonomie als ökologisch nachhaltig 

einzustufen sind 

mit einem Umweltziel in 
Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-
Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig 
einzustufen sind 

mit einem sozialen Ziel 

Es wurden damit nachhaltige 

Investitionen mit einem sozialen 

Ziel getätigt: ___% 

Es wurden damit ökologische/soziale 
Merkmale beworben, aber keine 
nachhaltigen Investitionen getätigt.

Eine nachhaltige 
Investition ist eine 
Investition in eine 
Wirtschaftstätigkeit, 
die zur Erreichung 
eines Umweltziels oder 
sozialen Ziels beiträgt, 
vorausgesetzt, dass 
diese Investition keine 
Umweltziele oder 
sozialen Ziele erheblich 
beeinträchtigt und die 
Unternehmen, in die 
investiert wird, 
Verfahrensweisen 
einer guten 
Unternehmensführung 
anwenden.

Die EU-Taxonomie ist 
ein Klassifikations-
system, das in der 
Verordnung (EU) 
2020/852 festgelegt 
ist und ein Verzeichnis 
von ökologisch 
nachhaltigen 
Wirtschaftstätigkei-
ten enthält. Diese 
Verordnung umfasst 
kein Verzeichnis der 
sozial nachhaltigen 
Wirt-
schaftstätigkeiten. 
Nachhaltige 
Investitionen mit 
einem Umweltziel 
könnten taxonomie-
konform sein oder 
nicht.

Mit Nachhaltigkeits-
indikatoren wird 
gemessen, inwieweit 
die mit dem Finanz-
produkt 
beworbenen 
ökologischen oder 
sozialen Merkmale 
erreicht werden. 
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In Umsetzung der positiven Selektionskriterien wurden 63,28 % des Fondsvermögens in Titel 
investiert, die ökologische/soziale Kriterien erfüllen. 

Es wurden beim Fondsmanagement keine nachhaltigen Investitionen [Art 2 Ziffer 17 der Verordnung 
(EU) 2019/2088] getätigt und keine Umweltziele [Art. 9 iVm Art 5 und 6 der Verordnung (EU) 
2020/852] verfolgt/angestrebt.  
Ökologisch nachhaltige Investitionen [Art. 2 Z. 1 der Verordnung (EU) 2020/852] wurden nicht getätigt. 
Die "Taxonomie-Quote" in Bezug auf Umweltziele [Art. 9 iVm Art 5 und 6 der Verordnung (EU) 
2020/852] oder auf ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten [Art. 3 iVm Art 5 und 6 der 
Verordnung (EU) 2020/852] betrug "null" [Europäische Kommission, Antworten auf Fragen der ESA, 
Ref. Ares (2022)3737831 – 17/05/2022), veröffentlicht am 25.5.2022, Seite 9-11].    

Es wurde für die Erreichung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale kein Referenzwert 
(Index, Benchmark) herangezogen.

 Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten? 

Als Nachhaltigkeitsindikatoren wurden die Einstufungen der anderen Investmentfonds als 
Finanzprodukt gemäß Art 8 oder Art 9 der europäischen Offenlegungsverordnung 
herangezogen und auf Konstanz in der Darstellung geprüft. 

…und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?  

Im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen, wurden die Nachhaltigkeitsindikatoren 
ebenso eingehalten (siehe auch Abschnitt "Inwieweit wurden die mit dem 
Finanzprodukt  beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?"). 

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem 

Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige 

Investition zu diesen Zielen bei?

   Nicht anwendbar. 

 Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt 

teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen 

nicht erheblich geschadet?

Nicht anwendbar. 

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Nicht anwendbar. 

Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:  

Nicht anwendbar. 

Bei den wichtigsten 
nachteiligen Aus-
wirkungen handelt 
es sich um die be-
deutendsten nach-
teiligen Auswirkun-
gen von Investitions-
entscheidungen auf 
Nachhaltigkeitsfak-
toren in den Berei-
chen Umwelt, 
Soziales und 
Beschäftigung, 
Achtung der 
Menschenrechte 
und Bekämpfung 
von Korruption und 
Bestechung. 
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Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?  

Durch die im Rahmen des Fondsmanagements herangezogenen positive Selektionskriterien (siehe 
dazu Details oben) wurden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
berücksichtigt. 

Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren 
bezieht sich auf den Bezugszeitraum vom 01.07.2023 bis zum 28.06.2024. 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher 
Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die 
Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind 
spezifische Unionskriterien beigefügt. 

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei 
denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, 
die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten 
berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde 
liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch 
nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. 

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele 
ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen. 
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Auch bei der Stimmrechtsausübung ("engagement", "voting policy") werden Nachhaltigkeitsfaktoren 
miteinbezogen (siehe Aktionärsrechte-Policy, unter www.llbinvest.at/ Rechtliche Hinweise/ Rechtliche 
Bedingungen/ Aktionärsrechte-Policy).  
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Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts? 

Durchschnittswert der letzten 3 Monate vor Rechenjahrende  (die wichtigsten 15 Investitionen) 

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen? 

Es wurden 63,28 % des Fondsvermögens in Titel investiert, die ökologische/soziale Kriterien 

erfüllen.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Größte Investitionen Sektor In % der 

Vermögens

werte 

Land 

BNP Paribas Funds - Disruptive Technology Aktienbanken 8,34 LU

Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers Artificial Intelligence and Big 

Data UCITS ETF

Sonderbanken 7,72 IE

Columbia Threadneedle (Lux) I - CT (Lux) Global Focus Sonderbanken 7,15 LU

Xtrackers (IE) Plc - Xtrackers MSCI AC World ESG Screened 

UCITS ETF

Finanzierungsverm., 

Vermögensverw.-berat., Makler

6,02 IE

I-AM GreenStars Global Equities Sonderbanken 5,35 AT

iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) Sonderbanken 3,92 DE

Xtrackers - Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF Sonderbanken 3,74 LU

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi Nasdaq-100 II Finanzierungsverm., 

Vermögensverw.-berat., Makler

3,57 LU

Invesco Markets PLC - Invesco STOXX 600 Optimised 

Resources UCITS ETF

Private 3,42 IE

Die Vermögens-
allokation gibt den 
jeweiligen Anteil 
der Investitionen 
in bestimmte 
Vermögenswerte 
an.

#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, 
die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf 
ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft 
werden. 

Investitionen

#1 Ausgerichtet 
auf ökologische 

oder soziale 
Merkmale

#2 Andere 
Investitionen

Die Liste umfasst die 
folgenden Investitio-
nen, auf die der 
größte Anteil der im 
Bezugszeitraum 
getätigten Investi-
tionen des Finanz-
produkts entfiel:  
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In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt? 

Stichtagsbetrachtung, per Rechenjahrende (die wichtigsten 15 Sektoren)

Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (Art. 54 
der del. Verordnung 2022/1288; PAI gemäß Anhang I, Ziffer 5, der del. Verordnung 2022/1288):
Auswirkungen 5,57% (Zeitraum 2024)

Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit 
der EU-Taxonomie konform?  

Nicht anwendbar. 

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im 
Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert1? 

Ja:   

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein  

Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und 
ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind? 

Nicht anwendbar. 

Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang 
gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt? 

Nicht anwendbar.

Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen 
nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht anwendbar. 

Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen? 

Nicht anwendbar. 

1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur 
Eindämmung des Klimawandels ("Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich 
beeinträchtigen – siehe Erläuterungen links am Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme 
Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 
2022/1214 der Kommission festgelegt.  

Sonderbanken
Aktienbanken
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Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher 

Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen 

oder sozialen Mindestschutz? 

Im Rahmen des Fondsmanagements wurden max. 49 % des Fondsvolumens in 
Vermögenswerte ohne ökologische und/oder soziale Merkmale investiert (kein 
ökologischer/sozialer Mindestschutz vorhanden), so zB Sichteinlagen/kündbare Einlagen 
(zwecks Liquiditätssteuerung/Investitionsgradsteuerun, etc.) oder aber Einzeltitel bzw. 
andere Investmentfonds ohne ökologische/soziale Merkmale (zwecks weiterer 
Diversifikation, etc.).  

Sofern zulässig, zählten etwaige derivative Instrumente (als Teil der Anlagestrategie oder 

zur Absicherung)  ebenfalls nicht zu Vermögenswerten mit ökologischen/sozialen 

Merkmale. 

 Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung 
der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?  

Durch die Im Rahmen des Fondsmanagements herangezogenen positiven Selektionskriterien
(siehe dazu Details oben) wurden Maßnahmen zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen 
Merkmale ergriffen. 

"Mitwirkung der Aktionäre" (Artikel 3g der europ. Richtlinie 2007/36/EG, siehe dazu auch europ. 

Richtlinie 2017/828): Die LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. hat im Berichtszeitraum an 

keiner Hauptversammlung teilgenommen (siehe idZ die dazu veröffentlichte "Aktionärsrechte-

Policy", unter www.llbinvest.at/ Rechtliche Hinweise/ Rechtliche Bedingungen/ Aktionärsrechte-

Policy).

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert 

abgeschnitten?

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  

 Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  

 Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren 

abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen 

ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten? 

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  

 Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex 

abgeschnitten?  

Es wird kein Referenzwert (Index, Benchmark) herangezogen.  
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Fondsbestimmungen gemäß InvFG 2011

Die Fondsbestimmungen für den Investmentfonds NOAH F22 Multi Asset Fonds, Miteigentumsfonds gemäß
Investmentfondsgesetz 2011 idgF (InvFG), wurden von der Finanzmarktaufsicht (FMA) genehmigt.

Der Investmentfonds ist ein Organismus zur gemeinsamen Veranlagung in Wertpapieren (OGAW) und wird von
der LLB Invest Kapitalanlagegesellschaftm.b.H. (nachstehend „Verwaltungsgesellschaft“ genannt)mit Sitz inWien
verwaltet.

Artikel 1 -Miteigentumsanteile

Die Miteigentumsanteile werden durch Anteilscheine (Zertifikate) mit Wertpapiercharakter verkörpert, die auf
Inhaber lauten.

Die Anteilscheine werden in Sammelurkunden je Anteilsgattung dargestellt. Effektive Stücke können daher nicht
ausgefolgt werden.

Artikel 2 - Depotbank (Verwahrstelle)

Die für den Investmentfonds bestellte Depotbank (Verwahrstelle) ist die Liechtensteinische Landesbank
(Österreich) AG,Wien.

Zahlstellen für Anteilscheine sind die Depotbank (Verwahrstelle) oder sonstige im Prospekt genannte Zahlstellen.

Artikel 3 - Veranlagungsinstrumente und –grundsätze

Für den Investmentfonds dürfen nachstehende Vermögenswerte nach Maßgabe des InvFG ausgewählt
werden.

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen
Index/Referenzwert.

Der NOAH F22 Multi Asset Fonds ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, dessen Ziel langfristiges
Kapitalwachstum durch ein international breit gestreutes und ausbalanciertes Portfolio ist.

Für den Investmentfonds dürfen bis zu 100 v.H. der Fondsvermögens Anteile an global veranlagenden
Investmentfonds erworbenwerden. DesWeiteren ist auch der Erwerb vonWertpapieren, Geldmarktinstrumenten
– der Erwerb kann direkt in Einzeltitel oder über andere Fonds oder derivative Instrumente erfolgen – sowie von
Sichteinlagen und derivativen Instrumentenmöglich.

Die nachfolgendenVeranlagungsinstrumentewerden unter Einhaltung der obig ausgeführten Beschreibung
für das Fondsvermögen erworben. Gegebenenfalls können Anteile an Investmentfonds erworben werden,
deren Anlagerestriktionen hinsichtlich der obig ausgeführten Beschreibung und der unten zu den
Veranlagungsinstrumenten ausgeführten Beschränkungen abweichen.

- Wertpapiere

Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100 v.H. des
Fondsvermögens erworbenwerden.

- Geldmarktinstrumente

Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens erworbenwerden.

- Wertpapiere und Geldmarktinstrumente

Der Erwerb nicht voll eingezahlter Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente und von Bezugsrechten auf solche
Instrumente oder von nicht voll eingezahlten anderen Finanzinstrumenten ist zulässig.

Wertpapiere undGeldmarktinstrumentedürfen erworbenwerden,wennsie denKriterien betreffenddieNotizoder
den Handel an einem geregeltenMarkt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen.

WertpapiereundGeldmarktinstrumente, die die imvorstehendenAbsatzgenanntenKriteriennicht erfüllen,dürfen
insgesamt bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.
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- Anteile an Investmentfonds

Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20 v.H. des Fondsvermögens und insgesamt bis
zu100 v.H.des Fondsvermögens erworbenwerden, soferndiese (OGAWbzw.OGA) ihrerseits jeweils zu nichtmehr
als 10 v.H. des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren.
Anteile anOGA dürfen insgesamt bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens erworben werden.

- Derivative Instrumente

Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens und zur
Absicherung eingesetzt werden.

- Risiko-Messmethode des Investmentfonds

Der Investmentfondswendet folgende Risikomessmethode an:

Commitment Ansatz
Der Commitment Wert wird gemäß dem 3. Hauptstück der 4. Derivate-Risikoberechnungs- und MeldeV idgF
ermittelt.

- Sichteinlagen oder kündbare Einlagen

Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100 v.H. des
Fondsvermögens gehaltenwerden.

- Vorübergehend aufgenommene Kredite

Die Verwaltungsgesellschaft darf für Rechnung des Investmentfonds vorübergehend Kredite bis zur Höhe von 10
v.H. des Fondsvermögens aufnehmen.

- Pensionsgeschäfte

Nicht anwendbar.

- Wertpapierleihe

Nicht anwendbar.

 Der Erwerb von Veranlagungsinstrumenten ist nur einheitlich für den ganzen Investmentfonds und nicht für
eine einzelne Anteilsgattung oder eine Gruppe von Anteilsgattungen zulässig.

 Dies gilt jedoch nicht für Währungssicherungsgeschäfte. Diese können auch ausschließlich zugunsten einer
Anteilsgattung abgeschlossen werden. Ausgaben und Einnahmen aufgrund eines
Währungssicherungsgeschäftswerden ausschließlich der betreffenden Anteilsgattung zugeordnet.

Artikel 4 -Modalitäten der Ausgabe und Rücknahme

Die Berechnung des Anteilswertes erfolgt in EUR.

Der Wert der Anteile wird an jedem österreichischen Bankarbeitstag, ausgenommen Karfreitag und Silvester,
ermittelt.

- Ausgabe und Ausgabeaufschlag

Die Ausgabe erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag, ausgenommen Karfreitag und Silvester.

Der Ausgabepreis ergibt sich aus dem Anteilswert zuzüglich eines Aufschlages pro Anteil in Höhe von 5 v.H. zur
Deckung der Ausgabekosten der Verwaltungsgesellschaft, aufgerundet auf den nächsten Cent.

Die Ausgabe der Anteile ist grundsätzlich nicht beschränkt, die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch vor, die
Ausgabe von Anteilscheinen vorübergehend oder vollständig einzustellen.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft eine Staffelung des Ausgabeaufschlags vorzunehmen.
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- Rücknahme und Rücknahmeabschlag

Die Rücknahme erfolgt zu jedem österreichischen Bankarbeitstag, ausgenommen Karfreitag und Silvester.

Der Rücknahmepreis entspricht dem Anteilswert abgerundet auf den nächsten Cent.

Es fällt kein Rücknahmeabschlag an.

AufVerlangeneinesAnteilinhabers ist diesemseinAnteil andem Investmentfonds zum jeweiligenRücknahmepreis
gegen Rückgabe des Anteilscheines auszuzahlen.

Artikel 5 - Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr des Investmentfonds ist die Zeit vom 01.07 bis zum 30.06.

Artikel 6 - Anteilsgattungen und Erträgnisverwendung

Für den Investmentfonds können Ausschüttungsanteilscheine und/oder Thesaurierungsanteilscheine mit KESt-
Auszahlung und/oder Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung und zwar jeweils über einen Anteil oder
Bruchstücke davon ausgegeben werden.

Für diesen Investmentfonds können verschiedene Gattungen von Anteilscheinen ausgegebenwerden. Die Bildung
der Anteilsgattungen sowie die Ausgabe von Anteilen einer Anteilsgattung liegen im Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft.

- Erträgnisverwendung bei Ausschüttungsanteilscheinen (Ausschütter)

Diewährend des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse (Zinsen und Dividenden) können nach Deckung der
Kosten nach dem Ermessen der Verwaltungsgesellschaft ausgeschüttet werden. Eine Ausschüttung kann unter
Berücksichtigung der Interessen der Anteilinhaber unterbleiben. Ebenso steht die Ausschüttung von Erträgen aus
der Veräußerung von Vermögenswerten des Investmentfonds einschließlich von Bezugsrechten im Ermessen der
Verwaltungsgesellschaft. Eine Ausschüttung aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind
zulässig.
Das Fondsvermögen darf durch Ausschüttungen in keinem Fall das im Gesetz vorgesehene Mindestvolumen für
eine Kündigung unterschreiten.

Die Beträge sind an die Inhaber von Ausschüttungsanteilscheinen ab 15.08. des folgenden Rechnungsjahres
auszuschütten, der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Jedenfalls ist ab dem 15.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen, der zutreffendenfalls zur Deckung
einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden Kapitalertragssteuerabfuhrpflicht zu
verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von
den depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern
gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen
oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine
Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

- Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinenmit KESt-Auszahlung (Thesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschüttet. Es ist bei Thesaurierungsanteilscheinen ab 15.08. der gemäß InvFG ermittelte Betrag auszuzahlen,
der zutreffendenfalls zur Deckung einer auf den ausschüttungsgleichen Ertrag des Anteilscheines entfallenden
Kapitalertragssteuerabfuhrpflicht zu verwenden ist, es sei denn, die Verwaltungsgesellschaft stellt durch
Erbringung entsprechender Nachweise durch die depotführenden Stellen sicher, dass die Anteilscheine im
Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen
Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß
§ 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

- Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung
(Vollthesaurierer)

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen. Der für das Unterbleiben der KESt-
Auszahlung auf den Jahresertrag gemäß InvFG maßgebliche Zeitpunkt ist jeweils ab 15.08. des folgenden
Rechenjahres.
.
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Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise von den depotführenden Stellen
sicher, dass die Anteilscheine im Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die
entweder nicht der inländischen Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die
Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß § 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der
Kapitalertragsteuer vorliegen.
Werden diese Voraussetzungen zum Auszahlungszeitpunkt nicht erfüllt, ist der gemäß InvFG ermittelte Betrag
durch Gutschrift des jeweils depotführenden Kreditinstituts auszuzahlen.

- Erträgnisverwendung bei Thesaurierungsanteilscheinen ohne KESt-Auszahlung
(Vollthesaurierer Auslandstranche)

Der Vertrieb der Thesaurierungsanteilscheine ohne KESt-Auszahlung erfolgt ausschließlich im Ausland.

Die während des Rechnungsjahres vereinnahmten Erträgnisse nach Deckung der Kosten werden nicht
ausgeschüttet. Es wird keine Auszahlung gemäß InvFG vorgenommen.

Die Verwaltungsgesellschaft stellt durch Erbringung entsprechender Nachweise sicher, dass die Anteilscheine im
Auszahlungszeitpunkt nur von Anteilinhabern gehalten werden können, die entweder nicht der inländischen
Einkommen- oder Körperschaftssteuer unterliegen oder bei denen die Voraussetzungen für eine Befreiung gemäß
§ 94 des Einkommensteuergesetzes bzw. für eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer vorliegen.

Artikel 7 - Verwaltungsgebühr, Ersatz von Aufwendungen, Abwicklungsgebühr

Die Verwaltungsgesellschaft erhält für Ihre Verwaltungstätigkeit eine jährliche Vergütung, die sich aus einer fixen
und einer variablen Komponente zusammensetzt.

Die fixe Vergütung beträgt bis zu 2 v.H. p.a. des Fondsvermögens, diese wird aufgrund der Monatsendwerte
berechnet und täglich abgegrenzt undmonatlich ausgezahlt.

Die variable Vergütung* beträgt 20 v.H. der positiven Wertentwicklung des Fonds innerhalb eines
Rechnungsjahres, unter Anwendung der sogenannten "High-on-High Methode". Die "High-on-High Methode" ist
ein Modell, bei welchem die variable Vergütung nur dann berechnet und verrechnet werden darf, wenn bei der
Wertentwicklung des Fonds der höchste Nettoinventarwert pro Anteil (= sogenannte "High-Water-Mark") erreicht
wurde.
Die variable Vergütung wird täglich berechnet und abgegrenzt, dh sie reduziert dadurch den täglichen
Nettoinventarwert des Fonds. Die variable Vergütungwird aufgrund derWerte am Ende des Rechnungsjahres des
Fonds berechnet und zum Ende des Rechnungsjahres des Fonds an die Verwaltungsgesellschaft ausbezahlt.
Die variable Vergütung verringert den Anlageertrag des Fonds. Bei Schließung oder Fusion des Fonds vor Ende des
Rechnungsjahres, steht die variable Vergütung nicht zu.

Beispiel der gegenständlichen variablen Vergütung (unter der Voraussetzung, dass die "High-Water-Mark" bei EUR
100 liegt): steigt die Wertentwicklung des Fonds pro Anteil innerhalb des Rechnungsjahres von EUR 100 auf EUR
110, so stehen der Verwaltungsgesellschaft 20 v.H. der Differenz iHv EUR 10 an variabler Vergütung zu, dies sind in
diesem Beispiel EUR 2.

Es liegt im Ermessen der Verwaltungsgesellschaft, eine Staffelung der Verwaltungsgebühr vorzunehmen.

Die Verwaltungsgesellschaft hat Anspruch auf Ersatz aller durch die Verwaltung entstandenen Aufwendungen.

Die Kosten bei Einführung neuer Anteilsgattungen für bestehende Sondervermögen werden zu Lasten der
Anteilspreise der neuen Anteilsgattungen in Rechnung gestellt.

Bei Abwicklung des Investmentfonds erhält die abwickelnde Stelle keine Vergütung.

*auch "Performancegebühr" oder "erfolgsabhängige Vergütung" genannt

Nähere Angaben und Erläuterungen zu diesem Investmentfonds finden sich im Prospekt.
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Anhang

Liste der Börsenmit amtlichemHandel und von organisiertenMärkten

1. Börsenmit amtlichemHandel und organisiertenMärkten in denMitgliedstaaten des EWR sowie
Börsen in europäischen Ländern außerhalb derMitgliedstaaten des EWR, die als gleichwertigmit
geregeltenMärkten gelten

JederMitgliedstaat hat ein aktuelles Verzeichnis der von ihm genehmigtenMärkte zu führen.Dieses Verzeichnis ist
den anderenMitgliedstaaten und der Kommission zu übermitteln.
Die Kommission ist gemäß dieser Bestimmung verpflichtet, einmal jährlich ein Verzeichnis der ihr mitgeteilten
geregeltenMärkte zu veröffentlichen.
Infolge verringerter Zugangsschranken und der Spezialisierung in Handelssegmente ist das Verzeichnis der
„geregelten Märkte “größeren Veränderungen unterworfen. Die Kommission wird daher neben der jährlichen
Veröffentlichung eines Verzeichnisses im Amtsblatt der Europäischen Union eine aktualisierte Fassung auf ihrer
offiziellen Internetsite zugänglichmachen.

1.1. Das aktuell gültige Verzeichnis der geregeltenMärkte finden Sie unter

https://registers.esma.europa.eu/publication/searchRegister?core=esma_registers_upreg12

1.2. Folgende Börsen sind unter das Verzeichnis der Geregelten Märkte zu subsumieren:

1.2.1. Luxemburg EuroMTF Luxemburg

1.3. Gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 InvFG anerkannteMärkte im EWR:

Märkte im EWR, die von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden als anerkannteMärkte eingestuftwerden.

2. Börsen in europäischen Ländern außerhalb derMitgliedstaaten des EWR

2.1. Bosnien Herzegowina: Sarajevo, Banja Luka
2.2. Montenegro: Podgorica
2.3. Russland: Moscow Exchange
2.4. Schweiz SIX Swiss Exchange AG, BX Swiss AG
2.5. Serbien: Belgrad
2.6. Türkei: Istanbul (betr. StockMarket nur "National Market")
2.7. Vereinigtes Königreich

Großbritannien undNordirland Cboe Europe Equities Regulated Market – Integrated Book Segment,
London Metal Exchange, Cboe Europe Equities Regulated Market –
Reference Price Book Segment, Cboe Europe Equities Regulated
Market – Off-Book Segment, London Stock Exchange Regulated
Market (derivatives), NEX ExchangeMain Board (non-equity), London
Stock Exchange Regulated Market, NEX Exchange Main Board
(equity), Euronext London Regulated Market, ICE FUTURES EUROPE,
ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION, ICE
FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION, ICE FUTURES
EUROPE- EQUITYPRODUCTSDIVISIONundGibraltar StockExchange

3. Börsen in außereuropäischen Ländern

3.1. Australien: Sydney, Hobart, Melbourne, Perth
3.2. Argentinien: Buenos Aires
3.3. Brasilien: Rio de Janeiro, Sao Paulo
3.4. Chile: Santiago
3.5. China: Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange
3.6. Hongkong: Hongkong Stock Exchange
3.7. Indien: Mumbay
3.8. Indonesien: Jakarta
3.9. Israel: Tel Aviv

1 ZumÖffnen des Verzeichnisses in der Spalte links unter „Entity Type“ die Einschränkung auf „Regulatedmarket“ auswählen und
auf „Search“ (bzw. auf „Show table columns“ und „Update“) klicken. Der Link kann durch die ESMA geändert werden.
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3.10. Japan: Tokyo, Osaka, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
3.11. Kanada: Toronto, Vancouver, Montreal
3.12 Kolumbien: Bolsa de Valores de Colombia
3.13. Korea: Korea Exchange (Seoul, Busan)
3.14. Malaysia: Kuala Lumpur, BursaMalaysia Berhad
3.15. Mexiko: Mexiko City
3.16. Neuseeland: Wellington, Auckland
3.17 Peru Bolsa de Valores de Lima
3.18. Philippinen: Philippine Stock Exchange
3.19. Singapur: Singapur Stock Exchange
3.20. Südafrika: Johannesburg
3.21. Taiwan: Taipei
3.22. Thailand: Bangkok
3.23. USA: New York, NYCE American, New York

Stock Exchange (NYSE), Philadelphia, Chicago, Boston, Cincinnati, Nasdaq
3.24. Venezuela: Caracas
3.25. Vereinigte Arabische

Emirate: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX)

4. OrganisierteMärkte in Ländern außerhalb derMitgliedstaaten der EuropäischenUnion

4.1. Japan: Over the Counter Market
4.2. Kanada: Over the Counter Market
4.3. Korea: Over the Counter Market
4.4. Schweiz: Over the Counter Market

der Mitglieder der International CapitalMarket Association (ICMA), Zürich
4.5. USA Over The Counter Market (unter behördlicher Beaufsichtigung wie z.B.

durch SEC, FINRA)

5. Börsenmit Futures undOptionsMärkten

5.1. Argentinien: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
5.2. Australien: Australian OptionsMarket, Australian

Securities Exchange (ASX)
5.3. Brasilien: Bolsa Brasiliera de Futuros, Bolsa deMercadorias & Futuros, Rio de

Janeiro Stock Exchange, Sao Paulo Stock Exchange
5.4. Hongkong: Hong Kong Futures Exchange Ltd.
5.5. Japan: Osaka Securities Exchange, Tokyo International Financial Futures

Exchange, Tokyo Stock Exchange
5.6. Kanada: Montreal Exchange, Toronto Futures Exchange
5.7. Korea: Korea Exchange (KRX)
5.8. Mexiko: MercadoMexicano de Derivados
5.9. Neuseeland: New Zealand Futures &Options Exchange
5.10. Philippinen: Manila International Futures Exchange
5.11. Singapur: The Singapore Exchange Limited (SGX)
5.12. Südafrika: Johannesburg Stock Exchange (JSE), South African Futures Exchange

(SAFEX)
5.13. Türkei: TurkDEX
5.14. USA: NYCE American, Chicago Board Options

Exchange, Chicago Board of Trade, Chicago Mercantile Exchange, Comex,
FINEX, ICE FutureUS Inc.NewYork,Nasdaq,NewYork StockExchange, Boston
Options Exchange (BOX)
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